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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1427/71 DES RATES
vom 2. Juli 1971

über die Einführung von Schutzmaßnahmen für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG ) Nr . 865 / 68 des
Rates vom 28 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst
und Gemüse 0 ), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 1425/71 ( 2), insbesondere auf
Artikel 7,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In der Erwartung, daß die Gesamtheit der notwen
digen Bestimmungen zur Koordinierung und Verein
heitlichung der von den einzelnen Mitgliedstaaten
gegenüber Drittländern angewandten Einfuhrregelun
gen erlassen werden kann , sollten unverzüglich die
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, damit
die Gemeinschaft schweren Störungen entgegenwirken
kann, denen der Markt für die betreffenden Erzeug
nisse möglicherweise ausgesetzt wird, weil Einfuhren
insbesondere unter Preisbedingungen erfolgen , die die
Ziele des Artikels 39 des Vertrages gefährden können .
Die Möglichkeiten , über die die Mitgliedstaaten ver
fügen , um nationale Schutzmaßnahmen zu treffen ,
reichen insbesondere auf Grund der Lagerungsmög
lichkeiten für die betreffenden Erzeugnisse nicht aus ,
derartigen Störungen entgegenzuwirken —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Wird der Markt der Gemeinschaft für eines
oder mehrere der in Artikel 1 der Verordnung (EWG)

Nr. 865/68 genannten Erzeugnisse auf Grund von
Einfuhren oder Ausfuhren ernstlichen Störungen aus
gesetzt oder von ernstlichen Störungen bedroht, die
die Ziele des Artikels 39 des Vertrages gefährden
könnten, so können im Handel mit dritten Ländern
geeignete Maßnahmen angewandt werden, bis die
tatsächliche oder die drohende Störung behoben ist .

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission nach
dem Abstimmungsverfahren des Artikels 43 Absatz 2
des Vertrages die Durchführungsbestimmungen zu
diesem Absatz fest und bestimmt, in welchen Fällen
und innerhalb welcher Grenzen die Mitgliedstaaten
vorläufige Schutzmaßnahmen treffen können .

(2 ) Tritt die in Absatz 1 erwähnte Lage ein , so
beschließt die Kommission auf Antrag eines Mit
gliedstaats oder von sich aus die erforderlichen Maß
nahmen ; diese werden den Mitgliedstaaten mitgeteilt
und sind unverzüglich anzuwenden . Ist die Kommis
sion mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befaßt
worden, so entscheidet sie hierüber innerhalb 24
Stunden nach Eingang des Antrags .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahme der
Kommission binnen einer Frist von höchstens drei
Arbeitstagen nach dem Tag ihrer Mitteilung dem
Rat vorlegen . Der Rat tritt unverzüglich zusammen .
Er kann die betreffende Maßnahme der Kommission
nach dem Abstimmungsverfahren des Artikels 43
Absatz 2 des Vertrages ändern oder aufheben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 2 . Juli 1971 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

M . FERRARI-AGGRADI

(!) ABl. Nr. L 153 vom 1 . 7. 1968, S. 8 ,
( 2 ) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .


